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Gemeinderats-
sitzung Bergheim 
(bgm) Die  nächste  
Gemeinderatss i tzung findet  
voraussichtlich am Montag, dem 
29.05.2017 um 19:30 Uhr im Ge-
meindezentrum in Bergheim statt. 

Kommunale 
Verkehrsüberwachung 
Sprechzeiten: 
Dienstag von 09.30 bis 11.00 Uhr 
Telefon: 08431-671916 
Fax:  08431-671940 
E-Mail: verkehr@vg-neuburg.de 

Fotos: Köhler  

Foto: Weck 

Gesund = Lecker!  

Maibaum Attenfeld 
Mit vereinten Kräften, also mit reiner 
Muskelkraft, stellten die Attenfelder 
Männer den Maibaum auf. Dabei 
wurden sie tatkräftig von Bürger-
meister Tobias Gensberger unter-
stützt. 

(aw) Selbstgebackenes Vollkornbrot 
mit verschiedenen Aufstrichen, fri-
sches Gemüse, Müsli, Käsespieße, 
Obst und vieles mehr gab es bei der 
zweiten Auflage des „gesunden 
Frühstücks“ in der Grundschule 
Bergheim. 
Nach der gelungenen Premiere im 
letzten Schuljahr hatte auch dieses 
Jahr der Elternbeirat unterstützt von 
den Kindern der 2. Klasse und eini-
gen Müttern wieder eine Vielzahl von 
unterschiedlichsten Frühstücksange-
boten vorbereitet, die sich alle Kinder 
ausgiebig schmecken ließen. Und 
am Ende blieb bei einigen die  
Erkenntnis, dass manches doch we-
sentlich besser schmeckt als man 
immer gedacht hatte. 
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2  Aktuelles von unserer Verwaltung:  

Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung 
(lra) Die nächsten Sprechtage der Deutschen Rentenversi-
cherung finden am Mittwoch, dem 14.06., 21.06. und 
28.06.2017 im Landratsamt statt. Bitte melden Sie sich spä-
testens eine Woche vor dem Beratungstermin an. Termin-
vergabe unter der kostenfreien Telefonnummer 
0800/6789100. 

Behördensprechtag mit dem Bayer. Lan-
desamt für Denkmalpflege 

(lfd) Nächster Termin: 13.06.2017, Falls aktuelle Fragen 
auftauchen bzw. eine Ortsbesichtigung gewünscht wird, 
teilen Sie dies bitte dem Landratsamt, Frau Nieser, Tel. 
08431-57257, rechtzeitig, jedoch spätestens zwei Wo-
chen vor dem Sprechtag-Termin, mit.  

Achtung Bankabbucher! 
Wir bitten alle Zahlungspflichtigen, die eine Einzugsermäch-
tigung erteilt haben, uns eventuelle Änderungen der Bank-
verbindung oder Kontonummer rechtzeitig, d.h. mindestens 
drei Wochen vor der Fälligkeit, mitzuteilen. Für Rücklast-
schriften berechnen die Banken in der Regel Gebühren. Wir 
bitten um Beachtung, da wir die anfallenden Gebühren 
an Sie weiterberechnen müssen. Ebenso wird eine Ver-
waltungsgebühr laut § 3 der Kostensatzung der Gemein-
de Bergheim in Höhe von 3,50 ! erhoben. 

Termine rund um den Müll 
 

Abfuhrtermine für Restmülltonnen 
 

Bio/RMT (wöchentlich): 
06.06./12.06./19.06./26.06. 

RMT (14-tägig): 
12.06./26.06. 

RMT (vierwöchig): 
26.06. 

 

Die Müllgefäße müssen ab 7 Uhr gut sichtbar mit geschlos-
senem Deckel am Straßenrand zur Leerung bereitstehen. 

 

Wertstoffhof  
Bergheim " Fährenweg 

Öffnungszeiten  : 
Jeden Samstag 09.00 " 12.00 Uhr 

 

Bauschutt 
Freimenge nur für private Haushalte bis max. 200 Liter 

 

Baum- und Strauchschnitt 
Annahme von sortenreinem Baum- und  Strauchschnitt 
von Privathaushalten bis max. 3 Kubikmeter kostenlos.  

 

Übrige Gartenabfälle 
Freimenge nur für private Haushalte 1 Kubikmeter.  

 

Sperrmüll und Elektronikschrott 
Kostenlose Abgabe in haushaltsüblichen Mengen. 

 
 

Abfuhrtermin Gelbe Tonne 
Tour-Nr. 5  

Bergheim mit Ortsteilen am 19.06.2017 
Für Anmeldungen und Fragen zur #Gelben Tonne # ist 

ausschließlich die Fa. Friedrich Hofmann Betriebsgesell-
schaft mbh & Co. KG unter der Nummer 0800 /1004 337 

zuständig. 
 

Einen ausführlichen Tourenplan finden Sie unter 
www.landkreisbetriebe.de 

Sprechstunden 
des 1. Bürgermeisters jeden Montag ab 18.00 Uhr im Ge-
meindezentrum Bergheim und nach Vereinbarung.  

Kostenlose Energiesprechstunde 
(lra) Der nächste Energiesprechtag findet am 01.06.2017 
im Landratsamt Neuburg - Schrobenhausen und am 
22.06.2017 im Rathaus in Schrobenhausen statt. Termin-
vereinbarungen unter 08431 644048 oder info@e-e-e.eu  

Defekte Straßenlampen melden 
(vg/we) Wenn Sie in den Ortsteilen der  
Gemeinde Bergheim eine defekte Straßen-
lampe bemerken, dann melden Sie bitte die-
se, unter Angabe der Brennstellennummer! 
unverzüglich der Verwaltungsgemeinschaft 
Neuburg (08431-671913), damit wir es an 
E.ON weitermelden können. Die Brennstellennummer  
ist durch einen Aufkleber auf der Straßenlampe ersicht-
lich. 

 
 
 
 
 

Telefon: 08251 870278 info@futhuk-jugendhilfe.de 
www.futhuk-jugendhilfe.de 

 
 
 
 

berät zu allen Fragen rund um das Thema Pflege und 
Hilfen im Alter im Geriatriezentrum Neuburg,  

Bahnhofstr. 107, 86633 Neuburg 
Tel.: 08431 580366, Fax: 08431 580367 

Erreichbar: Montag - Freitag von 14.00 bis 16.00 Uhr,  Freitag 
von 9.00 bis 12.00 Uhr. Die Beratung erfolgt kostenfrei 

und vertraulich. Servicenummern der E.ON Bayern AG 
Stromversorgung   
E.ON Bayern AG  

Technischer Kundenservice:  
0180 2 19 20 71*  
Störungsnummer:  
09 41-28 00 33 66 

*für 6 Cent pro Anruf aus dem  
deutschen Festnetz 

http://www.eon-bayern.com 
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Gemeinderatssitzung vom 08.05.2017 
Bauangelegenheiten 
Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 4 Wohnein-
heiten auf dem Grundstück FlNr. 70/3, Gemarkung 
Bergheim 
Nutzungsänderung einer Gymnastikhalle in einen 
Veranstaltungssaal auf dem Grundstück FlNr. 326/19,  
Gemarkung Bergheim 
Für beide Vorhaben wurde das gemeindliche Einverneh-
men erteilt. 
Festlegung der Wahlbezirke für die Bundestagswahl 
am 24.09.2017 
Der Gemeinderat beschließt für die Bundestagswahl am 
24.09.2017, dass es für das Gemeindegebiet drei Urnen-
wahlbezirke und einen Briefwahlbezirk gibt. 
Herr 1. Bürgermeister Gensberger wies drauf hin, dass in 
Attenfeld nur solange ein Wahlbezirk aufrechterhalten 
werden kann, solange es über fünfzig abgegebene 
Stimmzettel gibt.  
Festlegung der Wahlhelferentschädigung für die 
Bundestagswahlen 
Die Entschädigung für die Wahlhelfer zur Bundestags-
wahl am 24.09.2017 wird auf 50 ! festgelegt. 
Ausweisung eines 3. Nationalparks !Donauauen" 
Die Staatsregierung möchte in Bayern einen 3. National-
park ausweisen. In gemeindlicher Flur wäre der am östli-
chen Ende liegende Wald angrenzend zur Gemarkung 
Gerolfing betroffen. Der Gemeinde Bergheim liegen be-
reits zwei Schreiben vor, die sich klar gegen eine Auswei-
sung aussprechen. Zum einen ist dies die betroffene 
Waldgenossenschaft Bergheim zum anderen der Ob-
mann des Bauerverbandes Bergheim. Des Weiteren wur-
den Einwände der Jagdgenossenschaft Bergheim und 
des Obmanns des Bauernverbandes Unterstall angekün-
digt. In den beiden Schreiben wird mit dem Verlust von 
wertvollen Flächen für die Holzwirtschaft und dem erhöh-
ten Aufkommen von Wildtierschäden argumentiert.  
In einem Nationalpark darf, außer in den Pflegestreifen 
(Schwarzwald: 500 m), keine Forstwirtschaft betrieben 
werden. Auch die Tiere stehen hier innerhalb des Wild-
tiermanagements unter Schutz. In einem 1.500 m breiten 
Streifen um den Nationalpark herum dürfen keine gene-
tisch veränderten Arten für eine land-, forst- und fische-
reiwirtschaftliche Nutzung freigesetzt werden.  
Der Gemeinderat beschloss, die gemeindlichen Flächen, 
die für eine Ausweisung eines Donauauen-Nationalparks 
in Frage kämen, hierfür nicht freizugeben.  

 
Information über das FFH-Monitoring in 
Bayern FFH-Art Kammmolch 
Art. 11 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) ver-
pflichtet die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, 
den Erhaltungszustand der besonders schutzwürdigen 
Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten (nach Anhang I 
bzw. II und IV der FFH-RL) von gemeinschaftlichem Inte-
resse zu beobachten (Monitoring). Gemäß Art. 17 der 
FFH-RL melden die Mitgliedsstaaten alle sechs Jahre 
einen Bericht mit den wichtigsten Ergebnissen dieses 
FFH-Monitorings an die Europäische Kommission. 
Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, den Erhal-
tungszustand der Lebensräume und Arten in Deutschland 
über eine einfache Stichprobe zu ermitteln und zu doku-
mentieren. Die Probeflächen werden zufällig aus den bay-
ernweit bekannten Vorkommen der jeweiligen Schutzgü-
ter ermittelt. Die Probeflächen können dabei sowohl inner-
halb als auch außerhalb von FFH-Gebieten liegen. 
Zuständig für Kartierungen von Waldlebensräumen und für 
Arten mit enger Bindung an Wälder ist dabei die Bayerische 
Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF). 
Hinweis: Für Offenlandarten und -Lebensraumtypen ist 
das Landesamt für Umwelt (LfU) zuständig. 
Im Gemeinde- bzw. Stadtgebiet befindet sich mindestens 
eine Probefläche des Kammmolches. Diese Probeflä-
che/n sollen im Auftrag der LWF im Zeitraum von April 
bis September 2017 untersucht werden. Die Untersu-
chungen haben keinerlei Konsequenzen für die Grundei-
gentümer und Nutzungsberechtigten und führen 
auch nicht zu 
Beeinträchtigungen der Flurstücke. 
Viele der Untersuchungsflächen werden land- oder forst-
wirtschaftlich genutzt. Damit die Stichprobe als repräsen-
tativ angesehen werden kann, ist es wichtig, dass die 
Stichprobenflächen keine Sonderbehandlung erfahren 
und wie bisher im gleichen Rahmen genutzt werden. 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihr zuständiges Amt für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zur Verfügung. 

Wir finanzieren mit unserer Werbeanzeige dieses Gemeindeblatt 

Pizzeria Zum Löwen 
86673 Bergheim, Tel. 08431- 538 90 10 

 

Dienstag und Mittwoch Pizza-Tag 
jede Pizza 6 Euro 

 

Biergarten im Hof,  
wir bieten offenes Eis an auch zum mitnehmen. 

 
Am Samstag, den 01. Juli 2017  

 

3-Gänge-Fischmenü  
für 28,50 # pro Person  

 

Reservierung bis 28.06. möglich. 
 

Wir sind in URLAUB  
von 14.Juni bis einschließlich 21. Juni" 

 
Carlo und Sonja freuen sich auf Ihren Besuch 

Servicenummern 
Ingolstädter Kommunalbetriebe 

Tel.: 0841/305-3333, Fax: 0841/305-3339 
kontakt@in-kb.de 

www.in-kb.de 
Trinkwasserlabor 

Tel.: 0841/305-3520 
Entstörungsdienst Wasser 

0841/80-4222  
 

Heimberggruppe 
Tel.: 08434 484, Fax: 08434 8274 

Homepage:  www.rennertshofen.de/wasserversorgung-
heimberggruppe 

E-Mail: heimberggruppe@t-online.de 
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Bauanträge 
(vg/lu/gö) Um Ihre Bauanträge zügig bearbeiten zu kön-
nen, achten Sie bitte darauf, dass folgende Unterlagen 
bei der Einreichung vollständig und in 3-facher Aus-
fertigung  vorhanden sind.  
�Ÿ��Bauantrag, vollständig unterschrieben 
�Ÿ��Baubeschreibung mit Unterschrift und Angabe der 

GFZ-, GRZ-Berechnung 
�Ÿ��Bautätigkeitsstatistik 
�Ÿ��Lageplan Maßstab 1:1000 im Innenbereich, 1:5000 

im Außenbereich (Amtl. beglaubigtes Original 1x Erst-
schrift, Kopie in Zweit und Drittschrift), Datum der 
Ausstellung nicht älter als 6 Monate, Unterschriften 
auf dem Lageplan von Bauherrn, Planfertiger und 
angrenzenden Nachbarn 

�Ÿ��Bauzeichnungen mit Unterschriften auf dem Lageplan 
von Bauherrn, Planfertiger, und angrenzenden Nach-
barn mit Fl-Nr. 

�Ÿ��Angaben zur Grundstücksentwässerung und Wasser-
versorgung (Außenbereich) bei Vorhaben, die nicht 
an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen sind. 

Wichtig: Die Bauanträge müssen spätestens eine Wo-
che vor der nächsten Gemeinderatsitzung eingereicht 
werden, um eine genaue Prüfung des Antrages zu ge-
währleisten. 

Radwege bitte sauber halten 
(vg/we) Im Frühjahr und Sommer, hauptsächlich in den 
Ferien sind wieder besonders viele Radfahrer und Inline-
Skater unterwegs. Aus Sicherheitsgründen bitten wir des-
halb unsere Landwirte nachdrücklich, die Radwege sau-
ber zu halten. 

Tipps und Hinweise für SeniorenInnen 
I. Senioren-Kino 
Film-Titel: !ZU GUTER LETZT" (Komödie USA 2016) 
Ort:   Kinopalast in Neuburg, Längenmühlweg 57 
Datum: 19.06.2017, Beginn: 15.00 Uhr  
Filminhalt:   
Harriet ist eine vormals sehr erfolgreiche Geschäftsfrau, 
die sich bereits zur Ruhe gesetzt hat, aber nicht von ihrer 
autoritären Position lassen kann und daher versucht, al-
les und jeden um sie herum zu kontrol-lieren. Folglich 
beschließt sie, ihren eigenen Nachruf und damit ihre Ge-
schichte schreiben zu lassen: sie beauftragt damit eine 
junge Journalistin. Doch der erste Entwurf fällt für Harriet 
sehr enttäuschend aus, denn aufgrund ihres Gehabes 
hat niemand ein gutes Wort für sie übrig. 
Da beschließt sie, ihr bisheriges Leben auf den Kopf zu 
stellen •  
Aufgrund des günstigen Eintritts von 5,-- # (inkl. Sekt-
empfang) sind die Vorführungen gut besucht. Es wird 
deshalb empfohlen, unter der Tel.-Nr. 644 642 die Ein-
trittskarten zu reservieren. 
 

II. Vortrag:  
!Möglichkeiten der sozialen Versorgung für dementiell 
Erkrankte" 
im Geriatriezentrum Neuburg,Bahnhofstr. B 107  
Termin 28.06.2017  
Beginn: 18.00 Uhr (Dauer ca. 1 Stunde) 
Ort  Mehrzweckraum im Erdgeschoss des GZN,  
Die Veranstaltungen sind meist gut besucht. Deshalb 
sollte man rechtzeitig dort sein, um einen Sitzplatz zu 
bekommen. 
 

neu! 
 

III. !Wer rastet, der rostet" sagt ein bekanntes Sprich-
wort; deshalb durch Bewegung vorbeugen. Gute Mög-
lichkeiten, die außer etwas Überwindung nichts kosten, 
sind 
a) das gemeinsame !Fitnesstraining"  für Jedermann / 
frau an den Geräten im Englischen Garten in Neuburg 
(nähe Bootshaus). Die Geräte werden erklärt und Hilfe-
stellung angeboten. Zusätzlich ist auch ein BRK-Sanitäter 
vor Ort. 
Termin:  Montag, 26.06.2017  
Treffpunkt: 14.00 Uhr am Fitnessparcour (Bootshaus) 
b) das gemeinsame Walken  an der Donau (hier geht es 
in erster Linie um Bewegung an der frischen Luft, nicht  
um sportliche Leistungen)   
Termin: Mittwoch, 21.06.2017  
Treffpunkt: 14.00 Uhr am alten Lagerhaus, Fährenweg 
  vorgesehene Dauer:  ca. 1 Stunde  
  (auch abhängig von den Teilnehmern). 
Wie immer sind alle Altersgruppen zum Mitmachen ein-
geladen und selbstverständlich auch jene, die lieber ohne 
Stöcke wandern. Falls uns das Wetter einen Strich durch 
die Rechnung machen sollte, sehen wir uns eine Woche 

Nächster Senioren -Treff 
am 14.06.2017 um 11.45 Uhr  

in der Schützengaststätte in Unterstall.  
Da viele Unterstaller am ersten Mittwoch im Monat  
Terminüberschneidungen haben, treffen wir uns diesmal 
eine Woche später, also am zweiten Mittwoch im Juni. 
Für alle Bergheimer werden ausreichend Mitfahrgelegen-
heiten geschaffen. Treffpunkt für die Mitfahrer ist um 
11.30 Uhr vor dem $Bräu$. 
Wie immer sind alle SeniorenInnen aus der ganzen  
Gemeinde herzlich willkommen und darüber hinaus auch 
alle, die uns Gesellschaft leisten wollen. 

BI Trassenstopp Gemeinde Bergheim stellt 
Aktivitäten ein#  

Im Dezember 2015 wurde im 
Bundestag das neue Bundes-
bedarfsplanungsgesetz verab-
schiedet. Dieses sieht einen 
geänderten Verlauf der Stromtrasse Süd-Ost-Link mit 
Ende an der Isar bei Landshut vor. Seit Mai 2017 liegen 
nun auch konkrete Trassenverlaufspläne des Anbieters 
Tennet vor, die dieses bestätigen. 
Demzufolge ist die Gemeinde Bergheim nun nicht mehr 
vom geplanten Bau der !Monstertrasse" betroffen und 
die BI hat mittlerweile ihre Arbeit eingestellt. 
Unsere Website ist zum Ende April vom Netz gegangen, 
die auf dem Spendenkonto verbliebenen knapp 140 # 
haben wir dem Kindergarten in Bergheim gespendet. 
Wir bedanken uns herzlich bei allen Spendern und Teil-
nehmern an unseren Aktionen für die Unterstützung der 
Bürgerinitiative. 
Andrea Weck,  
Ansprechpartnerin BI Trassenstopp Gemeinde Bergheim 
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Achtung! Neues Melderecht 
 

(vg/sch) Seit dem 01.11.2015 ist das neue Bundesmelde-
gesetz in Kraft. Jetzt ist es zwingend erforderlich, bei der 
Anmeldung eine Wohnungsgeberbescheinigung vorzule-
gen. Sonst ist eine Anmeldung nicht möglich. Das 
Formular erhalten Sie im Einwohnermeldeamt in der Ver-
waltungsgemeinschaft Neuburg, Neuhofstraße D 228, 
86633 Neuburg, oder auf unserer Internetseite www.vg-
neuburg.de. 

Ansprechpartner in der Verwaltung 
Verwaltungsgemeinschaft Neuburg a.d. Donau 

Neuhofstraße d 228, 86633 Neuburg 
Zentrale: 08431/6719-0 

verwaltung@vg-neuburg.de 
 

Erdgeschoss: 
 

Einwohnermeldeamt/Passamt/Rentenwesen 
Frau Scheller, Zimmer 1 08431/6719-20 
 scheller@vg-neuburg.de 

 

Steueramt/Gewerbeamt/Amt für öffentliche Sicher-
heit und Ordnung 

Frau Hermann, Zimmer 1     08431/6719-10 
 hermann@vg-neuburg.de 

 

Gemeinschaftsvorsitzender und 1. Bürgermeister 
Bergheim 

Tobias Gensberger, Zimmer 2 08431/671919 
 buergermeister@gemeinde-bergheim.de 

 
Obergeschoss: 

 
Geschäftsstellenleitung/Bauamt 

Herr Lux, Zimmer 11 08431/6719-11 
 lux@vg-neuburg.de 

 

Bauamt 
Herr Gößl, Zimmer 11a 08431/6719-18 
 goessl@vg-neuburg.de 

 

Kämmerei 
Frau Graf, Zimmer 12 08431/6719-12 
 graf@vg-neuburg.de 

 

Kassenverwaltung/Buchhaltung/Personal 
Frau Wolf, Zimmer 12 08431/6719-17 
 wolf@vg-neuburg.de 

 

Kindergarten 
Frau Rottmeir, Zimmer 13,  
Mo+Di ganztags,  08431/6719-13 
 rottmeir@vg-neuburg.de 

 

Kommunale Einrichtungen/Friedhof/Bauhof 
Frau Wenger, Zimmer 13,  
Mi-Fr ganztags,  08431/6719-13 
 wenger@vg-neuburg.de 

 

Archiv/Mitteilungsblatt 
Frau Hackenberg, Zimmer 15 08431/6719-15 
 hackenberg@vg-neuburg.de 

Wir finanzieren mit unserer Werbeanzeige dieses Gemeindeblatt 

Sportgaststätte Bergheim 
 

Öffnungszeiten  Fährenweg  55 
Mo, Di 17.00 - 22.00 86673 Bergheim 
Mi, Do geschlossen Tel. 08431 / 1290 
Fr, Sa  17.00 ! 24.00 Handy 0152/ 54346920 
So 10.00 ! 22.00 sportgaststaette-86673Bergheim@out look.de 
 

Sonn-und Feiertagsangebote im Juni 
(um Reservierung wird gebeten) 

 

04.06.17 & 05.06.17 
Rinderbraten mit Blaukraut und Spätzle " 12,50 

Schweinebraten mit Blaukraut und zweierlei Knödel "  8,50 
 

11.06.17 
Frischer Spargel mit Sauce Hollandaise  

& neue Kartoffeln " 11,50 
Schweinebraten mit Blaukraut und zweierlei Knödel "  8,50 

 
13.06.17 bis 18.06.17 

Haben wir geschlossen wegen Urlaub 
 

25.06.17 
Cordon Bleu mit Kartoffelsalat " 10,50 

Schweinebraten mit Blaukraut und zweierlei Knödel "  8,50 
 

Nachmittags freuen wir uns dann 
 auf Sie bei Kaffee und Kuchen 
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Betrieb von Rasenmähern 
(vg/he) Motorbetriebene Rasenmäher dürfen grundsätz-
lich nur an Werktagen in der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr 
betrieben werden. Rasenmäher, die mit einem Emissi-
onswert von weniger als 60dB (A) bezogen auf ein Piko-
watt gekennzeichnet sind, dürfen auch an Werktagen in 
der Zeit von 19.00 bis 22.00 Uhr betrieben werden. An 
Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen ist der Betrieb 
von Motorrasenmähern verboten. Zuwiderhandlungen 
können mit Geldbußen geahndet werden. 

Fahrradfahren ohne Licht 
(vg/her) Immer wieder wird festgestellt, dass 
sowohl Erwachsene als auch Kinder und Ju-
gendliche ohne Licht fahren. Nach der Stra-
ßenverkehrsordnung ist bei Dämmerung und Dunkelheit 
die Beleuchtung einzuschalten. Dies gilt auch für Fahrrad-
fahrer. Wer bei Dunkelheit ohne Licht fährt, gefährdet sich 
und auch andere. Dies hat bei einem Unfall erhebliche 
schadensersatzrechtliche Konsequenzen zur Folge. Wir 
appellieren an alle ihr Licht einzuschalten.  

Der Verein für Gartenbau und Land-
schaftspflege Unterstall/Attenfeld e.V. in-
formiert: 

 

Jubiläumsbaum gepflanzt 
 

Der vom Kreisverband für Gartenbau und Landschafts-
pflege gespendete Tulpenbaum an die Gemeinde  
Bergheim wurde zusammen mit den Schulkindern der 
Grundschule und ihren Lehrkräften, 1. Bürgermeister 
Tobias Gensberger und vom Gartenbauverein Unterstall/ 
Attenfeld auf dem Schulgelände gepflanzt. 

Nach einer kurzen Einweisung durch die Vereinsmitglie-
der ging es ans Werk. Der Baum wurde ins Pflanzloch 
gehievt, vom Drahtkorb befreit, mit Humus und ver-
mischter Pflanzerde angehäufelt und an den einge-
rammten Pflöcken festgebunden. Eifrig schleppten die 
Schulkinder nun Gießwasser herbei, um den gepflanz-
ten Tulpenbaum anzugießen. Abschließend wurde die 
Pflanzstelle mit Rindenmulch bedeckt. Der Baum wird 
von den Schulkindern mit Wasser versorgt, um hoffent-
lich bald zu blühen. 

Als Erinnerung an diese Pflanzaktion gab es vom Gar-
tenbauverein für jedes Schulkind eine Tüte mit Sommer-
blumensamen zur eigenen Aussaat daheim. 

 
 

Bitte an alle Vereine 
Die Gemeinde Bergheim bittet alle Vereine neu gewählte 
Vorstandschaften zeitnah zu melden, um auf einem aktu-
ellen Stand zu sein. Ebenso bitten wir darum, uns auch 
die E-Mailadressen der Vorstände zu melden, sofern wel-
che vorhanden sind. 



Aktuelles von unseren Vereinen: 7 

 
 
 
 
 
 

Einladung zur Tagesfahrt  
nach Rothenburg ob der Tauber 

am Sonntag 25. Juni 2017 
 
 
 
 
 
 
Vormittag : Besuch mit Führung im Leyk´s LOTOS  

Garten und der Leyk´s Lichthäuser Keramik -Manufaktur 
 

Mittag:  Gemeinsame Einkehr im Hotel Rappen  
in Rothenburg 

 
Nachmittag : Stadtführung mit Besichtigung des  

Heilig- Blut- Altars 
Rundgang durch die historische Altstadt mit Besichtigung 

des Heilig- Blut- Altarsvon Tilman Riemenschneider in 
der St.- Jakobs- Kirche 

 
Abfahrt : Bergheim Bushaltestelle 7:00 Uhr 

 
Preis inklusive Busfahrt, Eintritt und Führungen:  

Erwachsener 30!/Kind 10! 
 

Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit Euch. 
 
 

Anmeldung bei Tanja Göbel oder  
Werner Oppenheimer in Bergheim:  

 
Ich melde mich verbindlich zur Tagesfahrt am 

25.06.2017 des Gartenbauvereins Bergheim an: 
 
 

Vorname, Name:       
 
 
Personenanzahl:    
 
 
Kontoinhaber:       
 
 
Unterschrift:      
 
 
IBAN:         
 
 
BIC:      

Schützenverein "Eichenlaub# Unterstall e. V. 
 

Einladung zum 

10. Bürgerschießen 
 

Hier gilt es, Schütze, deine Kunst zu zeigen:  
Das Ziel ist würdig, und der Preis ist groß. 

(F. Schiller, Wilhelm Tell) 
 

Der Schützenverein "Eichenlaub# Unterstall lädt alle  
Bürger, Vereine, Abteilungen, Clubs und sonstige 
Gruppierungen aus Unterstall zum diesjährigen Bürger-
schießen recht herzlich ein. 
Teilnahmeberechtigt ist jeder Unterstaller, auch Nichtver-
einsmitglieder, ab 12 Jahren. Jüngere Nachwuchsschüt-
zen, für die eine waffenrechtliche Ausnahmegenehmi-
gung vorliegt, sind ebenfalls startberechtigt. 
 

Schießtermine: 
Mittwoch, 07.06.17  ab 19.00 Uhr  
Sonntag,  11.06.17  ab 10.00 Uhr; 
Freitag,  16.06.17  ab 19.00 Uhr; 
Dienstag,  20.06.17  ab 19.00 Uhr sowie am  
Freitag,  23.06.17  ab 19.00 Uhr. 
 

Schießstätte: 
Im Schützenheim an den elektronischen Ständen 
 

Die Preisverteilung findet traditionell während unseres 
Grillfestes am Sonntag, den 23.07.2017 im Schützen-
heim statt. Wir werden hierzu noch gesondert einladen. 
 

Für die besten Schützen werden Preise in den Katego-
rien Ring- und Teilerwertung vergeben. 
Aktive Schützen werden hierbei nicht berücksichtigt 
(Ausnahme: Für die Nachwuchsschützen gibt es eine 
Ringwertung). 
Mannschaftswertung: Die besten fünf Schützen der je-
weiligen Gruppierung (10er-Serie). 
 

1. Preis: 50,00 ! 2. Preis: 40,00 ! 3. Preis: 30,00  ! 
 

Die Gruppe mit der Meistbeteiligung erhält 50,00 ! 
 

Natürlich können auch Einzelstarter, die keiner Gruppie-
rung angehören am Wettbewerb teilnehmen. 
Es handelt sich, wie bereits erwähnt um ein Schießen für 
ALLE BÜRGER UNTERSTALLS 
 

Teilnahmebedingungen: 
�x��Jede Gruppierung kann mit beliebig vielen Personen 

teilnehmen. 
�x��Jeder Teilnehmer ist für max. 3 Gruppen startberechtigt. 
�x��Vereinseigene Waffen und Munition werden gestellt. 
�x��Für Nichtmitglieder des Vereines ist in der Einlage eine 

Tagesversicherung enthalten. 
�x��Jeder, der will, darf aufgelegt schießen""" 
�x��Es wird ohne Ausrüstung geschossen (Handschuh 

ist erlaubt). Ausnahme: Aktive Nachwuchsschützen 
für die Einzelwertung 

 

Startgebühren: 
Einlagen: Schützenklasse 3,00 ! je 10er-Serie $  
Nachwuchsklasse 1,50 ! je 10er-Serie 
Nachkauf (unbegrenzt möglich): Schützenklasse 1,00 ! 
je 10er-Serie $ Nachwuchsklasse 0,50 ! je 10er-Serie 
 

Die Vorstandschaft freut sich auf eure Teilnahme und 
wünscht allen Teilnehmern  

 

GUT SCHUSS" 
 

Schützenverein Eichenlaub Unterstall 
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Umweltbildungsstätte HAUS im MOOS  
Kleinhohenried 108, 86668 Karlshuld 
Tel.: 08454/ 95205, Fax: 08454/ 95207 

www.haus-im-moos.de 
 

Sommeröffnungszeiten 
01.04.2017 - 31.10.2017 

Dienstag - Freitag  08:00 • 17:00 Uhr 
Samstag   13:00 - 17:00 Uhr 
Sonntag und Feiertag 11:00 - 17:00 Uhr 
Montag geschlossen 

 

Programm 
 

24.Juni , Samstag, ab 10:00 Uhr 
Kegelmeisterschaft 

 

25. Juni , Sonntag, 11:00 - 17:00 Uhr 
Bienentag 

 

Anmeldung Haus im Moos 
Telefon 08454/95205 

SpVgg Joshofen Bergheim Saison 2016/2017 Rückrunde Heimspiele 
 

Anmeldung von Veranstaltungen 
(vg/he) Feste und sonstige Veranstaltungen müssen 
spätestens 14 Tage vor dem geplanten Termin  ange-
meldet werden, da diese von uns auch an das Land-
ratsamt, Polizei usw. weitergemeldet werden müssen. 
Die Anmeldung kann telefonisch unter 08431 6719-0, 
oder mit dem ausgefüllten Formular erfolgen.  
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Impressum 
Herausgeber: Gemeinde Bergheim,  

Schulstr.9, 86673 Bergheim, Tel. 08431-8386 
 

Verantwortlich i.S.d.P.: 
1. Bürgermeister Tobias Gensberger 

 

Redaktion / Layout: 
Verwaltungsgemeinschaft Neuburg a. d. Donau 

Neuhofstr. D228, 86633 Neuburg 
Tel. 08431/6719-0, Fax 08431/671940 

Druck: 
Danuvia Druck und Dienstleistung 

Rheinpfälzerweg 25, 86633 Neuburg 
Tel. 08431/48060, Fax 08431/41818 

eMail: danuvia@web.de 
Anzeigenaufnahme: 

verwaltung@vg-neuburg.de 
Verteilung: 

Jedes letzte Wochenende im Monat kostenlos an alle Haushalte der  
Gemeinde (Bergheim, Unterstall, Attenfeld) und ND-Joshofen. 

Wir finanzieren mit unserer Werbeanzeige dieses Gemeindeblatt 
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Neuerung bei Beantragung eines  
erweiterten Führungszeugnisses 

Bei der Beantragung eines erweiterten Führungszeug-
nisses ist die Vorlage einer Bescheinigung, von der Stel-
le, die das erweiterte Führungszeugnis benötigt z. B. 
Arbeitgeber, Vereine usw. lt. § 30 a Abs. 2 BZRG 
(Bundeszentralregister) zwingend erforderlich. Wir bitten 
um Beachtung, da ansonsten kein Führungszeugnis be-
antragt werden kann. Die Gebühr beträgt nach wie vor 
13 Euro. 

Hausnummern müssen erkennbar sein! 
Das Auffinden von Hausnummern bereitet den Feuer-
wehren, aber auch den Einsatzkräften von Polizei und 
Rettungsdiensten immer wieder Probleme und führt zu 
einer Verzögerung bei der Hilfeleistung. In jedem Fall 
kann das verzögerte Auffinden einer Einsatzstelle auf 
Grund einer nicht deutlich angebrachten Hausnumme-
rierung Leben kosten oder hohen Sachschaden nach 
sich ziehen. Deshalb sollte es im Interesse aller sein, 
dass die Einsatzkräfte die Hausnummernschilder von 
der öffentlichen Verkehrsfläche aus eindeutig und 
schnell erkennen bzw. finden können. Dies gilt vor allem 
bei Nacht oder schlechter Sicht. Wir bitten alle Hausei-
gentümer, darauf zu achten, dass die Hausnummern gut 
sichtbar angebracht und von Bewuchs freigehalten wer-
den.  

PRESSEMITTEILUNG  
FERNLEHRGÄNGE IM BEREICH GERONTOPSYCHI-
ATRISCHE PFLEGE BAMBERG  
Unsere Gesellschaft wird immer älter. Mehr denn je  
bedarf es fachlicher Kompetenzen zur ganzheitlichen 
Betreuung und Pflege in der Gerontopsychiatrie. Das 
Deutsche Erwachsenen-Bildungswerk (DEB) vermittelt 
in seinem Fernlehrgang "Gerontopsychiatrische Fach-
pflege# fundierte Kenntnisse und Fertigkeiten. In weite-
ren Fernlehrgängen wird u. a. anwendungsorientiertes 
Fachwissen zum Beispiel zur Pflege bei gerontopsychi-
atrischen Krankheitsbildern sowie zur Qualitätssicherung 
angeboten.  
Die Fernlehrgänge können berufsbegleitend, lernzeit- 
und lernortunabhängig absolviert werden. Sie richten 
sich unter anderem an Altenpfleger, Gesundheits- und 
Krankenpfleger, Heilerziehungspfleger, Ergotherapeuten 
und Qualitätsbeauftragte mit Tätigkeit in der Altenpflege.  
Der Einstieg in die Fernlehrgänge ist jeweils zu Monats-
beginn möglich. Die Fernlehrgänge haben eine Laufzeit 
von 7 bis 11 Monaten. Sie sind von der Staatlichen Zent-
ralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen. Die erfolg-
reiche Teilnahme wird durch ein Zertifikat des Deut-
schen Erwachsenen-Bildungswerks bestätigt.  
 

WEITERE INFORMATIONEN UNTER  
DEUTSCHES ERWACHSENEN-BILDUNGSWERK,  
gemeinnützige GmbH  
Referat Aus-, Fort- und Weiterbildung  
Pödeldorfer Straße 81  
96052 Bamberg  
TEL +49(0)9 51|9 15 55-72  
FAX +49(0)9 51|9 15 55-46  
MAIL anfrage@deb-gruppe.org  
WEB www.deb.de  
FB www.facebook.com/DEBGruppe  

Renten sollen steigen 
Rentner können zum 1. Juli dieses Jahres 
mit einer Rentenerhöhung rechnen. 
Laut Referentenentwurf des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales erhöhen sich zum 1. Juli 2017 die 
Altersbezüge der Rentnerinnen und Rentner um 1,90 
Prozent (West) bzw. um 3,59 Prozent (Ost). Dies gilt 
auch für die Renten der Landwirtschaftlichen Alterskas-
se (LAK) und der Landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaft (LBG). 
Im Jahre 2016 wurden von der LAK Regelaltersrenten 
an ehemalige landwirtschaftliche Unternehmer in Höhe 
von durchschnittlich 474,24 Euro (West) bzw. 197,18 
Euro (Ost) gezahlt, an Ehegatten von landwirtschaftli-
chen Unternehmern 269,67 Euro (West) bzw. 182,72 
Euro (Ost). 

SVLFG 

Brillengläser & Kontaktlinsen 
Kostenübernahme für Erwachsene erweitert 
Seit dem 11. April ist der Anspruch auf eine 
Kostenübernahme für Brillengläser und Kontaktlin-
sen für Erwachsene erweitert worden. 
Bislang wurden Kosten für Gläser und Linsen nur für 
Kinder und Jugendliche übernommen sowie für Erwach-
sene mit einer extremen Sehschwäche auf beiden Au-
gen. Durch das geänderte Heil- und Hilfsmittelgesetz 
haben auch Erwachsene Anspruch auf Kostenübernah-
me, wenn sie wegen einer Kurz- oder Weitsichtigkeit 
Gläser mit einer Brechkraft von mindestens sechs Diopt-
rien oder wegen einer Hornhautverkrümmung von min-
destens vier Dioptrien benötigen. 
Die Kostenübernahme erfolgt für Brillengläser und Kon-
taktlinsen bis höchstens zum Festbetrag bzw. in Höhe 
des vereinbarten Vertragspreises. Kosten für Brillenfas-
sungen trägt der Versicherte weiterhin selbst. Eine Ver-
ordnung durch den Augenarzt ist in jedem Fall erforder-
lich und bei der Krankenkasse zur Genehmigung einzu-
reichen, damit die Versorgung durch den Optiker erfol-
gen kann. 

SVLFG 

Aufnahme von Rentenanträgen / Neuerung 
Bitte beachten Sie bei der Beantragung Ihres Rentenan-
trages unbedingt rechtzeitig (mindestens 4 Wochen vor 
Terminwunsch!!!) telefonisch bei Frau Scheller (Tel. 
671920) einen Termin zur Aufnahme Ihres Rentenantra-
ges zu vereinbaren, damit wir unsere Termine chronolo-
gisch sinnvoll einteilen können (es müssen auch Ur-
laubsausfälle mit eingeplant werden). Die Aufnahme 
von Rentenanträgen erfolgt ab Oktober 2016 immer 
Montag Nachmittag, je nach Vereinbarung von 14.00 
- 16.00 Uhr.  Die Rentenanträge sollten allerdings nicht 
früher als 3 Monate vor Rentenbeginn bei der Deutschen 
Rentenversicherung sein. Vielen Dank. 
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Reinigen der Straßen, Gehwege und  
Wasserrinnen 

Es ist und bleibt wichtig, dass die Straßen, Gehwege 
und Wasserrinnen regelmäßig von den Anliegern gerei-
nigt werden.  
 
Wir bitten, der Straßenreinigungspflicht nachzukommen. 
Auch Eigentümer von unbebauten Grundstücken sind 
verpflichtet, die Straßenreinigung durchzuführen. Außer-
dem werden die Landwirte darauf aufmerksam gemacht, 
dass sie nach den Erntearbeiten ebenfalls verpflichtet 
sind, die Straßen und Wege von Dreck und sonstigen 
Rückständen zu reinigen. Bitte beachten Sie auch, dass 
bei Bedarf- besonders nach heftigen Sturm- und Regen-
fällen! - auch die Abflussrinnen und die Gitterroste der 
Straßensinkkästen sowie die Abdeckungen der Kanal-
einlaufschächte freigemacht werden müssen. 
 
Grundlage hierfür ist die gemeindliche Verordnung über 
die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen 
und die Gehbahnen. Hier ein Auszug aus der Verord-
nung: 

§ 5 
Reinigungsarbeiten 

Zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vorder- 
und Hinterlieger innerhalb ihrer Reinigungsfläche die 
öffentlichen Straßen zu reinigen. Sie haben die Geh- 
und Radwege und die Fahrbahnen insbesondere 
 

a) jeden Samstag zu kehren und den Kehricht, 
Schlamm und sonstigen Unrat zu entfernen; 

b) von Gras und Unkraut zu befreien. 
c) Sie haben ferner bei Bedarf die Abflussrinnen und die 

Kanaleinlaufschächte freizumachen. 

An alle Hundebesitzer! 
 

(vg/he) Wir bitten alle Hundebesitzer im Ortsbereich ihre 
Hunde nicht frei laufen zu lassen, sondern an die Leine 
zu nehmen. 

Wir finanzieren mit unserer Werbeanzeige dieses Gemeindeblatt 

Gesund alt werden 
Ernährung im Seniorenalter 
Im Alter ändern sich die Essgewohnheiten. Schwierig 
wird das vor allem bei Hochbetagten und Pflegebedürfti-
gen. Die Veränderungen können leicht zu Mangelernäh-
rung führen. Was bei der Ernährung wichtig ist, weiß 
Evelyn Milz-Fleißner, Ernährungsfachkraft bei der AOK 
in Ingolstadt. 
 

Warum ändert sich das Essverhalten im Alter? 
Im Alter verändert sich die Zusammensetzung des Kör-
pers: Wassergehalt und Muskelmasse nehmen ab ! der 
Fettanteil nimmt zu. Deshalb brauchen ältere Menschen 
weniger Energie und damit weniger Kalorien. Und das 
wirkt sich auf die Essgewohnheiten aus. Zum Beispiel 
stellt sich bei vielen mit zunehmendem Alter ein gewisser 
Appetitverlust sowie ein nachlassendes Durstgefühl ein.  
 

Welche Nahrungsmittel eignen sich für den Speise-
plan besonders? 
Der Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen bleibt im 
Alter gleich oder steigt sogar. Darum müssen die Le-
bensmittel einen hohen Gehalt an Nährstoffen aufweisen 
Diese Anforderungen erfüllen besonders feinvermahlene 
Vollkornprodukte, frisches Obst sowie Gemüse in fri-
scher oder tiefgekühlter Form ! roh oder auch gedünstet 
gegessen. Magere Milch und Milchprodukte, fettarmes 
Fleisch und Fisch ! besonders die Fischsorten Makre le, 
Hering und Lachs ! sollten ebenfalls im Speiseplan auf-
tauchen. Nüsse und hochwertige Pflanzenöle wie Rapsöl 
und Maiskeimöl eignen sich auch sehr gut. Weißmehl-
produkte, Süßes und fettreiche tierische Produkte sollten 
dagegen nur wenig vorkommen. Generell ist eine scho-
nende Zubereitung wichtig, damit Vitamine enthalten 
bleiben. 
 

Worauf sollte man noch achten? 
Ältere Menschen leiden häufig unter Schluckstörungen, 
die das Essen und Trinken erschweren. Hier hilft es, 
wenn man zum Beispiel von festerem Brot die Rinde 
abschneidet und in kleinere Häppchen zerteilt ! fes te 
Speisen können püriert werden. Die gleiche Empfehlung 
gilt auch für Menschen, die Kauprobleme haben, zum 
Beispiel durch fehlende Zähne. Wichtig ist auch, dass 
regelmäßige Mahlzeiten eingehalten werden, mindes-
tens drei Hauptmahlzeiten ! Frühstück, Mittag, Aben d-
brot. Beteiligt man ältere Menschen bei der Zubereitung 
der Speisen, fördert das ihre Freude am Essen. Auch 
eine angenehme Atmosphäre bei der Mahlzeit trägt dazu 
bei. 
 
Tipp : Im Forum Ernährung im Internet können AOK-
Versicherte Fragen rund ums Essen, Trinken und die 
Gesundheit stellen. Ein Team aus Ernährungswissen-
schaftlern und Diätassistenten gibt viele hilfreiche Tipps. 
Das Forum findet man unter www.aok.de mit dem Such-
begriff "forum ernährung#. 
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Der nächste Redaktionsschluss für die Juniausgabe i st am 
Mittwoch, dem 21. Juni 2017 

Wissenswertes über die 
Gemeinde Bergheim: 

 

1. Bürgermeister  
Tobias Gensberger 
Tel. 0160/97919258 

 
Gemeindezentrum Bergheim 

Schulstraße 9, 86673 Bergheim 
Tel 08431/8386 

Fax 08431/618996 
E-Mail: buergermeister@gemeinde-

bergheim.de 
 

Sprechstunden des  
1. Bürgermeister: 

Im Gemeindezentrum Bergheim jeden 
Montag ab 18:00 Uhr 

und nach Voranmeldung 
 

2. Bürgermeisterin 
Claudia Heinzmann 
Tel. 0157/54671224 

 
3. Bürgermeister 
Thomas Bauer 
Tel. 08431/2219 

 
 

 
Verwaltungsgemeinschaft 

Neuburg/Donau: 
Neuhofstraße D 228 

86633 Neuburg a.d. Donau 
Tel. 08431/6719-0 
Fax 08431/6719-40 

E-Mail: verwaltung@vg-neuburg.de 
www.vg-neuburg.de 

 
Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag: 
 8:00 ! 12:00 Uhr 

Mittwochs zusätzlich 
14:00 ! 18:00 Uhr 

 
 
 

Öffentliche Einrichtungen 
im Gemeindebereich: 

 
Grundschule Bergheim: 

Bergheimer Weg 1 
86673 Unterstall 

Tel. 08431/430614 
Fax 08431/44332 

E-Mail: schule@gemeinde-bergheim.de 
 

Kindergarten: 
Kindergarten St. Mauritius 

Schulstraße 9 1/2 
Tel. 08431/48455 

E-Mail: kiga@gemeinde-bergheim.de 
 

Gemeindebücherei Bergheim 
Öffnungszeiten: 

Sonntag: 11:00 ! 12:00 Uhr 
Mittwoch: 18:00 ! 19:00 Uhr 

Tel. 08431/618995 
 

Unsere öffentlichen Einrichtungen stehen 
im Internet unter: 

www.gemeinde-bergheim.de 

��  

Bitte beachten! 
(vg/he) Wir übernehmen diese Termine aus den Jahresübersichten aus Bergheim, Un-
terstall und Joshofen. Sollte es dazu Veränderungen oder Ergänzungen geben, bitten 
wir, diese rechtzeitig der VGem, Frau Hackenberg, mitzuteilen. 

E-Mail Adressen der Verwaltungsgemeinschaft Neuburg  
 graf@vg-neuburg.de rottmeir@vg-neuburg.de 
 goessl@vg-neuburg.de scheller@vg-neuburg.de 
 hackenberg@vg-neuburg.de wenger@vg-neuburg.de 
 hermann@vg-neuburg.de wolf@vg-neuburg.de 
 lux@vg-neuburg.de verwaltung@vg-neuburg.de 

Termin- und Veranstaltungsübersicht  
Juni 2017 

 

Do 15.06. SpVgg Joshofen-Bergheim / Dorfmeisterschaft - Stockturnier 

Sa 17.06. SpVgg Joshofen-Bergheim / Sommernachtsfest in Bergheim 

So 18.06. Gartenbauverein Unterstall / Spielplatzfest 
So 18.06. Pfarrgemeinderat Joshofen / Fronleichnam mit Frühschoppen 

Sa 24.06. SpVgg Joshofen-Bergheim / Altpapiersammlung 

So 25.06. Grtenbauverein Bergheim / Vereinsausflug 
im Juni Pfarrgemeinde Unterstall / Ministrantengrillfeier 

 

Parken auf Gehwegen 
Bei der Gemeinde gehen immer wieder Beschwerden darüber ein, dass auf 
Gehwegen geparkt wird. Das Parken auf gemeindlichen Gehwegen ist nicht 
zulässig. Es ist eine Behinderung des Fußgängerverkehrs und kann zu bauli-
chen Schäden am Gehweg führen. Diese Schäden müssen dann auf Kosten 
der Allgemeinheit behoben werden. Die Gemeinde bittet deshalb alle Auto-
fahrer, nicht auf den Gehwegen zu parken. 

Wir finanzieren mit unserer Werbeanzeige dieses Gemeindeblatt 

Rain am Lech 
Neuburger Straße 22 
Telefon 0 90 90/9 59 80 

Neuburg/Donau 
Am Südpark 14 
Telefon 0 84 31/5 37 12-0 

 

www.opel-boettcher.de 


